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Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2025 

Hinweis auf den zusammengefassten Lagebericht 

Der Lagebericht der infas Holding Aktiengesellschaft und der Konzernlagebericht 
sind nach § 315 Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 298 Abs. 2 HGB zusammengefasst 
und im Konzernabschluss 2025 veröffentlicht. Der Jahresabschluss und der mit 
dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der infas Holding 
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 werden beim Betreiber des 
elektronischen Unternehmensregisters eingereicht und im elektronischen 
Unternehmensregister veröffentlicht. Der Jahresabschluss der infas Holding 
Aktiengesellschaft sowie der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 stehen 
auch im Internet unter www.infas-holding.de/berichte/ zur Verfügung. 
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Ad-hoc-Mitteilung nach 
§15 WpHG 



Aktiva Passiva
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024

€ € € € € €
A Anlagevermögen A Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 9.000.000,00 9.000.000,00

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Gewinnrücklagen
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Gesetzliche Rücklage 534.027,14 534.027,14
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 III. Bilanzverlust -6.359.257,23 -4.548.462,77

II. Sachanlagen 3.174.769,91 4.985.564,37
Andere Anlagen, Betriebs- B Rückstellungen
und Geschäftsausstattung 4.791,51 6.378,50 1. Rückstellungen für Pensionen 5.628.393,00 5.933.065,00

III. Finanzanlagen 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.159.950,13 8.159.950,13 3. Sonstige Rückstellungen 226.178,37 5.854.571,37 769.270,62
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 100.000,00 8.259.950,13 3.700.000,00

C Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.036,14 0,00

B Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
I. Forderungen und sonstige Unternehmen 27.707.384,43 7.128.597,27

Vermögensgegenstände 3. Sonstige Verbindlichkeiten
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 377.554,57 8.489.189,20 davon aus Steuern: 2.300,56 € (Vorjahr: 3.288.826,72 €)
2. Sonstige Vermögensgegenstände 1.465,57 379.020,14 781.440,85 davon aus sozialer Sicherheit: 168,75 € (Vorjahr: 0,00 €) 2.669,11 27.754.089,68 3.288.826,72

II. Kassenbestand und Guthaben bei  
Kreditinstituten 28.136.515,18 964.036,80

C Rechnungsabgrenzungsposten 3.153,00 4.327,50

36.783.430,96 22.105.323,98 36.783.430,96 22.105.323,98

Bilanz zum 31. Dezember 2025                                             



 2025 2024
€ € €

1. Umsatzerlöse 42.836,00 331.322,43
2. Sonstige betriebliche Erträge 168,30 15.959,14
3. Gesamtleistung 43.004,30 347.281,57
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 402.588,11 972.482,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 30.268,68 -37.874,57

davon für Altersversorgung 0,00 € (Vorjahr 92.908,00 €) 432.856,79 934.608,10
5. Abschreibungen 

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.309,99 1.167,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 931.740,20 1.327.412,91
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) 0,00 0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Unternehmen 314.500,24 € (Vorjahr 302.443,94 €) 331.698,91 374.985,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 498,25 €) 0,00 114.041,25
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme

davon aus verbundenen Unternehmen 819.590,43 € (Vorjahr 7.128.472,04 €) 819.590,43 7.128.472,04
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,26 97.503,68
12. Ergebnis nach Steuern -1.810.794,46 -8.880.938,35
13. Sonstige Steuern 0,00 0,00
14. Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss) -1.810.794,46 -8.880.938,35
15. Gewinnvortrag -4.548.462,77 4.782.475,58
16. Dividendenausschüttung 0,00 -450.000,00
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen 0,00 0,00
18. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn) -6.359.257,23 -4.548.462,77

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025                   



Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand
01.01.2025 31.12.2025 01.01.2025 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2024

€ € € € € € € € € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.481,00 0,00 0,00 6.481,00 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 1,00 1,00

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 171.395,34 0,00 -1.990,00 169.405,34 165.016,84 1.393,99 -1.797,00 164.613,83 4.791,51 6.378,50

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.159.950,13 0,00 0,00 8.159.950,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8.159.950,13 8.159.950,13
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.700.000,00 0,00 -3.600.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.700.000,00

Summe 12.059.950,13 0,00 -3.600.000,00 8.259.950,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8.259.950,13 11.859.950,13
Gesamtes Anlagevermögen 12.237.826,47 0,00 -3.601.990,00 8.435.836,47 170.329,84 1.393,99 -1.797,00 171.093,83 8.264.742,64 11.866.329,63

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025                                           

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte
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Anhang zum  
31. Dezember 2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Berechnungen kann es durch mathematische Rundungen zu geringfügigen 
Abweichungen kommen, weil in einigen Tabellen die Werte in T€ angegeben wer-
den.  
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A Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der infas Holding Ak-
tiengesellschaft, Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 17379), die Vorschriften des HGB 
für große Kapitalgesellschaften angewandt worden. 

Die Darstellung und Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorjahres-
grundsätzen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Anlagevermögen 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegen-
stände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
unter Abzug erhaltener Preisnachlässe und planmäßiger Abschreibungen bewertet. 
Die Abschreibungen wurden linear entsprechend der nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. 

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 
150,00 € bis 1.000,00 €, die in den Vorjahren analog des § 6 Abs. 2 a EStG in einen 
Sammelposten eingestellt wurden, werden linear über 5 Jahre abgeschrieben. 

Geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Wirtschafts-
jahr voll abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizu-
legenden Werten am Abschlussstichtag angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind zu Nennbeträgen, abzüg-
lich notwendiger Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisi-
ken werden bei der Bewertung berücksichtigt. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet. Alle er-
kennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Ab-
schlussstichtag mit dem Nominalwert ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine be-
stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Rückstellungen 

Die Pensionsrückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen der Gesellschaft 
aus den bis zum Bilanzstichtag erteilten Pensionszusagen in Höhe des nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags und werden 
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nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundele-
gung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus 
Heubeck) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt. 

Die sonstigen Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag so bemessen, dass 
sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und 
ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen. Rückstellungen mit ei-
ner Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Rest-
laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 7 Jahre, der 
von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst. Eine 
Abzinsung der Archivierungskosten ist aus Geringfügigkeitsgründen unterblieben. 

Verbindlichkeiten 

Der Ansatz erfolgt jeweils mit dem Erfüllungsbetrag. Alle Verbindlichkeiten haben 
eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. 

Latente Steuern 

Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht ausgewiesen, da der bestehende 
Aktivüberhang entsprechend dem Ansatzwahlrecht bilanziell nicht angesetzt wird. 
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B Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung 

1. Anlagevermögen  

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2025 einschließlich der 
kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschrei-
bungen wird auf den beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.  

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht. 

3. Rückstellungen  

Bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen, Steuerrückstellungen und der 
sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-
bindlichkeiten berücksichtigt. 

Art der  
Rückstellung 

Stand 
01.01.2025 

Inanspruch-
name 

Auflösung Zuführung Stand 
31.12.2025 

  T€ T€ T€ T€ T€ 

Pensionen 5.933 220 85 0 5.628 

Personalkosten  500 500 0 0 0 

Archivierung  2 0 0 0 2 

Jahresabschluss 124 124 0 145 135 

Ausstehende Rech-
nungen 144 144 0 90 90 

Summe 6.703 1.619 85 235 5.855 
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Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren 
angewandt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die „Richttafeln 2018 
G“ von Klaus Heubeck verwendet. Folgende weitere Annahmen liegen der Bewer-
tung zugrunde: 

 31.12.2025 31.12.2024 
Rechnungszinssatz 2,06 % 1,90 % 

Rententrend 1,50 % bzw. 2,00 % 1,50 % bzw. 2,00% 

Fluktuation 0,00 % 0,00 % 

Lohn-/Gehaltstrend 0,00 % 0,00 % 
   

Bei der Festlegung des laufzeitkongruenten Rechnungszinssatzes wird in Anwen-
dung des Wahlrechts nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB bei der Abzinsung pauschal 
eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. 

Der Rechnungszinssatz basiert in 2025 – entsprechend der gesetzlichen Regelung 
in § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – auf dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten 
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre i. H. v. 2,06 %.  

Nach § 253 Abs. 6 HGB ist bei Rückstellungen für Altersvorsorgeverpflichtungen 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe 
des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 10 
Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entspre-
chenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 7 Geschäftsjah-
ren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. 

Dieser Unterschiedsbetrag auf Basis einer Berechnung des durchschnittlichen 
Marktzinssatzes nach den vergangenen 7 Jahren (Zinssatz: 2,22 %: Vorjahr 
1,96 %) und nach den vergangenen 10 Jahren (Zinssatz 2,06 %; Vorjahr 1,90 %) 
ist negativ und beträgt -121 T€ und unterliegt deshalb keiner Ausschüttungssperre 
(Vorjahr: -50 T€, die einer Ausschüttungssperre unterlagen).  

Die Gesamtzuführung des Berichtsjahres enthält eine als Zinsertrag erfasste Ver-
zinsung des Vorjahresverpflichtungswerts i. H. v. 15 T€ (Vorjahr Zinsaufwand in 
Höhe von 109 T€). 
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4. Angaben zu Verbindlichkeiten  

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB 
angesetzt. 

5. Eigenkapitalentwicklung  

Art des  
Eigenkapitals 

Vortrag am 
01.01.2025 

Jahres-  
ergebnis 

Einstellung 
in Gewinn-
rücklagen 

Aus- 
schüttung 

Stand am 
31.12.2025 

 
  T€ T€ T€ T€ T€  

I. Grundkapital 9.000 0 0 0 9.000  

II. Gewinnrücklage 534 0 0 0 534  

III. Bilanzgewinn -4.549 -1.811 0 0 -6.360  

  4.986 -1.811 0 0 3.175  

 

Zum Bilanzstichtag ist das Grundkapital voll eingezahlt und beträgt 9.000 T€, ein-
geteilt in 9.000.000 Inhaberaktien (Stückaktien). 

Der Vorstand ist ermächtigt (Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juli 2021), 
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2026 einmalig 
oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 4.500 T€ zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2021). 

Gemäß § 150 Abs. 2 AktG hat die Gesellschaft 5 % des Jahresüberschusses in die 
gesetzliche Rücklage einzustellen. In 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 
7.128 T€ erwirtschaftet. In die gesetzliche Rücklage wurde i. H. v. 0,00 T€ (Vorjahr: 
0 T€) eingestellt. 

6. Latente Steuern  

Die aktiven latenten Steuern resultieren i. W. aus temporären Differenzen im Be-
reich der Pensionsrückstellungen. Die passiven latenten Steuern beziehen sich auf 
temporäre Differenzen aus selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-
ständen im Anlagevermögen.  

Der tatsächliche effektive Ertragssteuersatz beträgt 34,63 %. Es ergeben sich die 
nachfolgenden aktiven und passiven Steuerlatenzen: 
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  Wertansatz  
Handelsbilanz 

Wertansatz 
Steuerbilanz 

Differenz Latente Steu-
ern 

  T€ T€ T€ T€ 

Aktivlatenzen         

Pensionsrückstellung (34,63 
%) 5.628 2.855 2.773 960 

Urlaubsrückstellungen der 
Tochtergesellschaft infas Insti-
tut GmbH (34,63 %) 412 363 49 17 

Drohverlustrückstellung der 
Tochtergesellschaften infas 
Institut GmbH (34,63 %) 261 0 261 90 

Beteiligung infas Institut GmbH 
(1,65 %) 6.455 11.629 5.174 85 

Verlustvortrag Gewerbesteuer 
zum 31.12.2024 (18,80%) 10.456   1.965 

Verlustvortrag Körperschafts-
steuer 31.12.2024 (15,83 %) 10.142   1.605 

  33.354 14.847 8.257 4.723 
          

Passivlatenzen         

Immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermö-
gens der Tochtergesellschaf-
ten infas Institut GmbH (34,63 
%) 789 5 764 271 

Vermögensgegenstände des 
Sachanlagevermögens der 
Tochtergesellschaften infas 
Institut GmbH (34,63 %) 844 833 11 4 

  1.633 838 795 275 
 

Mit der Tochtergesellschaft infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH 
besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Daher sind aktive latente Steuern aus Pas-
sivierung der Urlaubsrückstellungen sowie Drohverlustrückstellung und passive la-
tente Steuern aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensge-
genstände und Sachanlagevermögen auf Ebene der Organträgerin (infas Holding 
Aktiengesellschaft) zu berechnen. 

Der Aktivüberhang der latenten Steuern beträgt 4.448 T€ und wird in Ausübung des 
Wahlrechts in § 274 HGB bilanziell nicht angesetzt. 
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7. Beteiligungsverhältnisse  

Die Gesellschaft ist an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt. 

  Nominal-
kapital 

Beteili-
gungs- 
quote 

Eigen- 
kapital 

Jahres-
ergebnis 

Stichtag 
Jahresab-
schluss 

  T€ in % T€ T€   
infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH 250 100 419 0 31.12.2025 

CATI-LAB GmbH  25 100 -836 -854 31.12.2025 

infas 360 GmbH 76 100 -389 514 31.12.2025 

infas quo GmbH 50 100 -988 225 31.12.2025 

PI Health Solution GmbH* 25 75 -58 -86 31.12.2025 
*) mittelbare Beteiligung über infas Institut GmbH 

Der Bilanzgewinn des Tochterunternehmens infas Institut für angewandte Sozial-
wissenschaft GmbH wurde entsprechend des im Geschäftsjahr 2013 abgeschlos-
senen Gewinnabführungsvertrages bis auf 169 T€ (Vorjahr 169 T€) aufgrund der 
Ausschüttungssperre an die infas Holding Aktiengesellschaft abgeführt. 

Am 09.01.2025 hat die Ipsos DACH Holding AG mitgeteilt, dass sie per 03.01.2025 
96,76 % der Anteile an der infas Holding AG hält.  

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse betreffen ausschließlich Konzernumlagen von 
Tochtergesellschaften.  
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C Sonstige Pflichtangaben  

1. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer  

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeit-
nehmer betrug 2 (Vorjahr: 2), 0 männliche und 2 weibliche Angestellte.  

2. Bezüge von Mitgliedern des Vorstands oder Aufsichtsrats  

Die Bezüge von Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke betrugen 317 T€ als Fixum. 

Die Vorstandsmitglieder Dr. Christoph Preuß und Thomas Allerstorfer haben in 
2024 keine Bezüge seitens der Gesellschaft erhalten. 

Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern des Vorstands bestehen 
i. H. v. 5.628 T€ (Vorjahr 5.933 T€). Hiervon sind 5.628 T€ zurückgestellt. 

Die Gesamtbezüge einschließlich der Aufwandsentschädigungen für den Aufsichts-
rat betrugen 2025 0 T€ (Vorjahr: 142 T€). 

3. Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern des 
Vorstands oder Aufsichtsrats  

Gegenüber dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bestanden am 31. Dezember 2025 
Verbindlichkeiten i. H. v. 0 T€ (Vorjahr 0 T€) sowie Forderungen i. H. v. 0 T€ (Vor-
jahr 0 T€). 
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4. Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Personen geführt: 

Vorstand:  Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke, Köln, Finanzvorstand, gleichzeitig 
Geschäftsführerin der Tochtergesellschaften CATI-LAB GmbH, in-
fas 360 GmbH, infas quo GmbH, infas Institut für angewandte So-
zialwissenschaft GmbH (bis 30.04.2025) 

Dr. Christoph Preuß, Essen, CEO, (seit 13.01.2025) gleichzeitig 
Geschäftsführer bei allen infas Tochtergesellschaften (seit 
15.01.2025)  

Thomas Allerstorfer, Dreieich, Mitglied des Vorstands, (seit 
13.01.2025) gleichzeitig Geschäftsführer bei allen infas 
Tochtergesellschaften (seit 15. Januar 2025)  

Aufsichtsrat:  Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Bonn vom 15.03.2025 ist der 
Aufsichtsrat mit folgenden Mitgliedern bestellt worden:  

Shane Farrell, Dublin, Irland, CEO Ipsos EMEA (Vorsitzender), 
Aufsichtsratsvorsitzender Ipsos DACH Holdings AG 

Rupert van Hüllen, Hawridge, Großbritannien, Ipsos Global Chief 
Privacy Officer & General Councel (stellv. Vorsitzender), stellv. 
Aufsichtsratsvorsitzender Ipsos DACH Holdings AG  

Jean-Michel Pierre Emmanuel Mabon, Issy les Moulineaux, 
Frankreich, Ipsos Global Head of M&A, Aufsichtsratsmitglied Ipsos 
DACH Holdings AG  

Nach den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 06. Juli 2018 
und vom 29. Juli 2022 war der Aufsichtsrat mit folgenden Mitglie-
dern bestellt worden, die am 16.01.2025 ihre Mandate niedergelegt 
haben:  

Dr. Oliver Krauß, Gräfelfing, Rechtsanwalt (Vorsitzender), Auf-
sichtsratsmitglied der CGRE AG, (vormals: L-KONZEPT Holding 
AG), Leipzig  

Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Riesenbeck, Meerbusch, Unterneh-
mensberater (stellv. Vorsitzender)  

Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht, Gränichen, Schweiz, Portfolio Ma-
nagerin, stellv. Aufsichtsratsvorsitzende der Janosch Film & Medien 
AG, Berlin, Verwaltungsratsmitglied der Jack-Bros AG, Zug, 
Schweiz und ihrer Tochtergesellschaften, stellvertretende Vorsit-
zende der Airtime Software AG, Hamburg. 
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5. Konzernabschluss  

Die infas Holding AG, Bonn (HRB 17379 beim Handelsregister des Amtsgerichts 
Bonn), stellt für das Geschäftsjahr 2025 einen befreienden Konzernabschluss nach 
IFRS auf, in den die in Punkt B Nr. 7 „Beteiligungsverhältnisse“ genannten Unter-
nehmen einbezogen sind. 

Der Konzernabschluss wird im Unternehmensregister in elektronischer Form veröf-
fentlicht. 

6. Entsprechenserklärung  

Die Gesellschaft hat die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung zu den Emp-
fehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
abgegeben und i. V. m. der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 
§ 289 f HGB den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffent-
lich zugänglich gemacht. 

7. Honorar des Abschlussprüfers  

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr ein Honorarvolumen i. H. v. insgesamt 69 T€ 
für den Abschlussprüfer als Aufwand erfasst. Es handelt sich hierbei i. H. v. 69 T€ 
um die Kosten für die Abschlussprüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der 
infas Holding Aktiengesellschaft.   

8. Haftungsverhältnisse  

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen aus abgegebenen Patro-
natserklärungen der Gesellschaft gegenüber den verbundenen Unternehmen infas 
360 GmbH und infas quo GmbH. Hier wurde vereinbart, dass im Fall der Zahlungs-
unfähigkeit der Tochtergesellschaften sowie im Fall der Überschuldung der Toch-
tergesellschaften, die Muttergesellschaft auf schriftliche Anforderung der Tochter-
gesellschaften hin, Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft, sobald sie fällig ge-
worden sind, in dem Umfang zu erfüllen hat, wie dies zur Beseitigung der Über-
schuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist. Das Risiko 
einer Inanspruchnahme wird als eher gering eingeschätzt, da die vorgelegten Pla-
nungen für die beiden Gesellschaften nach Berücksichtigung von Anlaufverlusten 
entsprechend positive Jahresergebnisse und Cashflows beinhalten. 

9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.  
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10. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Konflikt in Nahost und Vorderasien, der Ende Februar 2026 mit Angriffen Israels 
und der Vereinigten Staaten von Amerika auf den Iran begann, hat zu deutlichen 
Preissteigerungen, insbesondere bei Energiekosten, geführt. Wesentliche finanzi-
elle Auswirkungen ergeben sich für die Gesellschaft aktuell daraus nicht. 

11. Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beträgt 1.811 T€. Nach § 150 Abs. 2 AktG sind 5 % des Jah-
resüberschusses und damit 0,00 € (Vorjahr 0 T€) in die gesetzliche Rücklage ein-
zustellen. 

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 auf eine 
Dividendenzahlung zu verzichten. Der im Geschäftsjahr 2025 entstandene Bilanz-
verlust soll in voller Höhe auf das Geschäftsjahr 2026 vorgetragen werden. 

Bonn, den 29. April 2026 

infas Holding Aktiengesellschaft 

– Der Vorstand –

Dr. Christoph Preuß Thomas Allerstorfer 
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftser-
gebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen 
Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrie-
ben sind. 

Bonn, den 29. April 2026 

infas Holding Aktiengesellschaft 

____________________ ______________________ 
Dr. Christoph Preuß  Thomas Allerstorfer 
Vorstandsvorsitzender  Mitglied des Vorstands 



  

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBE-

RICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft – bestehend aus der  

Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 

der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-

bericht der infas Holding Aktiengesellschaft, der mit dem Konzernlagebericht zusammenge-

fasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. Die im 

Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile 

des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht in-

haltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 

der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs-

urteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige 

Informationen“ genannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-

APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-

prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-

vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 



  

Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 

5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Über die Abschlussprüfungsleistungen hinaus haben wir 

keine weiteren Leistungen erbracht. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-

gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 waren. Diese Sachverhalte wurden 

im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bil-

dung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil 

zu  

diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Anteilen an verbundenen Unternehmen 

Zugehörige Informationen im Abschluss und Lagebericht 

Die Angaben der Gesellschaft zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind im Anhang 

in Abschnitt A. „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ sowie im Lagebericht im Abschnitt 

„Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ enthalten. 

Sachverhalt und Risiko für die Prüfung 

Im Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft werden zum Bilanzstichtag 31. De-

zember 2025 unter den Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von  

€ 8,2 Mio. ausgewiesen. Dieser Posten stellt 22 % der Bilanzsumme dar. Die Bewertung der 

Anteile an verbundenen Unternehmen richtet sich nach den Anschaffungskosten oder dem 

niedrigeren beizulegenden Wert. 

Die Ermittlung des beizulegenden Wertes erfolgt aus Sicht der die Anteile haltenden Gesell-

schaft. Basis für die Bewertungen sind hierbei die künftigen Zahlungsströme, die sich aus den 

von den gesetzlichen Vertretern erstellten Planungen ergeben. Hierbei werden auch Erwar-

tungen bezüglich der zukünftigen Marktentwicklung berücksichtigt. 

Das Ergebnis der Planungen ist in hohem Maße davon abhängig, wie die gesetzlichen Vertre-

ter die künftigen Zahlungsströme einschätzen. Gegebenenfalls können kleine Veränderungen 

der Planungsparameter wesentliche Auswirkungen auf die Bewertung haben. Die Bewertung 

ist daher naturgemäß mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem Hintergrund und 

aufgrund der hohen Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

war dieser Sachverhalt aus unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Be-

deutung. 

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns mit der Werthaltigkeit der wesentlichen unter den 

Anteilen an verbundenen Unternehmen ausgewiesenen Anteile auseinandergesetzt. Neben 

der Abstimmung der Salden mit den jeweiligen Schuldnern haben wir im Rahmen der Jahres-

abschlussprüfung den korrekten Ausweis und die Bewertung der bilanzierten Posten beurteilt. 

Bezüglich der Werthaltigkeitsprüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur 



  

Bewertung nachvollzogen. Der Schwerpunkt unserer Prüfung lag auf der kritischen Auseinan-

dersetzung mit den bei der Bewertung zugrunde gelegten zentralen Annahmen und Planun-

gen. Ferner haben wir die Angemessenheit der Bewertungsmethoden beurteilt. 

Im Hinblick auf den Bilanzansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen haben wir in einem 

ersten Schritt eine Beurteilung auf Basis des Jahresergebnisses der jeweiligen Gesellschaften 

durchgeführt. Darüber hinaus haben wir einen Abgleich des jeweiligen bilanziellen Buchwert-

ansatzes mit dem Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaften vorgenommen. 

Des Weiteren haben wir die Beurteilung der gesetzlichen Vertreter zur Einschätzung der zu-

künftigen Entwicklung der Tochtergesellschaften kritisch hinterfragt. Bei den Tochtergesell-

schaften, die zum 31. Dezember 2025 ein negatives Jahresergebnis bzw. ein negatives Ei-

genkapital aufweisen, haben wir die Planungsrechnungen für die nächsten Jahre eingesehen 

und mit den gesetzlichen Vertretern erörtert. Ergänzend haben wir die erzielten Ergebnisse 

mit den entsprechenden Planwerten abgeglichen. 

Im Rahmen der Prüfung haben wir die Berechnungen zur Wertermittlung rechnerisch nachvoll-

zogen und die zugrunde liegenden internen Prozesse bei der infas Holding Aktiengesellschaft 

und den verbundenen Unternehmen beurteilt. 

Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Planungen und Annahmen sind unter Be-

rücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht insgesamt grundsätzlich ge-

eignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen sachgerecht vorzuneh-

men. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verant-

wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Be-

standteile des Lageberichts: 

▪ die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB, auf die im Lagebericht Be-

zug genommen wird. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem: 

▪ die Versicherungen nach § 264 Abs. 2 S. 3 und § 289 Abs. 1 S. 5 HGB zum Jahresab-

schluss und Lagebericht. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 

die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-

tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen: 

▪ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der 

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

▪ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 



  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-

einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie ver-

antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 

entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-

berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 

erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-

lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 



  

Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als  

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 

Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht auf-

gedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

▪ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-

ten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh-

rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umstän-

den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 

abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Un-sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-

urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

▪ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. 



  

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zes-entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und  

beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-

liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-

orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung 

fest-stellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 

die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 

Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 

kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Be-

seitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 

Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 

aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prü-

fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 

denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver-

halts aus. 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 

Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 

ob die in der Datei INFAS_HOLDING_AG_JAuLB_ESEF-2025-12-31-de.xhtml (MD5-Hash-

wert: 50c6601919eec3483adf3b68eeede099) enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung 

erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als 

„ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 

Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung 



  

der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-Format und da-

her weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten 

Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für 

Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektroni-

sche Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk 

über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile 

zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den 

in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genann-

ten Datei enthaltenen Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 

Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 

elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB 

(IDW PS 410 (06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 

(Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere 

Wirtschaftsprüferpraxis hat den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das 

Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterla-

gen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-

Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, 

die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vor-

gaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen 

als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforde-

rungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 

aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und 



  

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu dienen. 

▪ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 

internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-

keit dieser Kontrollen abzugeben. 

▪ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-

Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifi-

kation für diese Datei erfüllt. 

▪ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des 

geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 27. August 2025 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 

wurden am 13. November 2025 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 

2023 als Abschlussprüfer der infas Holding Aktiengesellschaft tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 

in Einklang stehen. 

SONSTIGER SACHVERHALT – VERWENDUNG DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 

und dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 

ESEF-Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das Unternehmens-

register einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften 

Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbe-

sondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung 

mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Martin Schulz-Danso. 

Köln, 29. April 2026 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft  

 

Martin Schulz-Danso    Susanne Schaefer 

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüferin 
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